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Die Strompreise in Mellingen sinken wieder 

Aufgrund tieferer Beschaffungskosten sowie Reduktion der Abgaben an Swissgrid sinken die Strompreise per  
1. Januar 2025 um rund 25 %. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4’500 kWh 
beträgt die Reduktion rund CHF 420.00 pro Jahr.

Das Elektrizitätswerk Mellingen (EWM) ist stets bemüht, den Kundinnen und Kunden neben einer zuverlässigen Versorgung 
auch attraktive Strompreise bieten zu können. Der Strom wird über 1.5 Jahre verteilt in mehreren Tranchen beschafft. Die 
Grosshandelspreise haben sich in den letzten Monaten wieder entspannt, entsprechend tiefer fallen die Beschaffungskosten 
aus. Das EWM kann die Preise für die Energie um 35 % senken.

Die vom EWM beeinflussbaren Netzkosten bleiben unverändert. Die von Swissgrid als Betreiberin des nationalen Übertragungs-
netzes erhobene Abgabe für die Systemdienstleistungen (SDL) wird per 1. Januar 2025 von 0.75 Rp./kWh auf 0.55 Rp./kWh 
gesenkt. Die per 2024 vom Bund eingeführte Stromreserve (Winterreserveverordnung, SR 734.722) sinkt von 1.2 Rp./kWh auf 
0.23 Rp./kWh. 

Der vom Bundesamt für Energie jährlich festgelegte Netzzuschlag zur Förderung erneuerbarer Energien (2.3 Rp./kWh) sowie die 
Konzessionsabgabe zu Gunsten der Einwohnergemeinde (0.9 Rp./kWh) bleiben unverändert.

Was sind die wesentlichen Änderungen? 

Preise primastrom
für Haushalt & Gewerbe bis 50`000 kWh Einheit 2024 Preise 2025 Preise Veränderung 

in Prozent

Energie Arbeitspreis Rp./kWh 22.70 14.50 - 36.1 %

Netz Rp./kWh 8.55 7.38 - 13.7 %

Arbeitspreis Rp./kWh 6.60 6.60 0.0 %

Systemdienstleistungen Swissgrid (SDL) Rp./kWh 0.75 0.55 - 26.7 %

Stromreserve (WResV des Bundes*) Rp./kWh 1.20 0.23 - 80.8 %

Abgaben Rp./kWh 3.20 3.20 0.0 %

Konzession Gemeinde Rp./kWh 0.90 0.90 0.0 %

Netzzuschlag Rp./kWh 2.30 2.30 0.0 %

Total (exkl. MWST) Rp./kWh 34.45 25.08 - 27.2 %

Grundpreis (exkl. MWST) CHF/Monat 9.00 9.00 0.0 %

* Verordnung über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter. 

Rückvergütung Solarstrom 
Aufgrund der sinkenden Strompreise sinkt auch die Vergütung der Rückspeisung von Photovoltaikanlagen. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Vergütung orientiert sich an den Beschaffungskosten des lokalen Netzbetreibers. Folglich sinkt in Mellingen die 
Rückliefervergütung von bisher 22.20 Rp./kWh auf neu 14.00 Rp./kWh. Unverändert bleibt die Entschädigung für die Herkunfts-
nachweise. 

Vorbehalt: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 9. Juni 2024 das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung 
angenommen. Die gesetzlichen Anpassungen haben unter anderem Einfluss auf die Rückliefervergütung. Da die Verordnungen 
des Bundesrats noch nicht zur Verfügung stehen, besteht aktuell Rechtsunsicherheit. Die Rückliefervergütung wurde auf Basis 
des aktuellen Gesetzes bestimmt. Je nach Verordnungsinhalt und Übergangsfristen bleibt eine kurzfristige Tarifanpassung 
vorbehalten.

bitte wenden
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Alles auf einen Blick

Strompreise 
Die aktuellen Preislisten für alle unsere Produkte finden Sie unter 
mellingen.ch → Navigationspunkt «Werke»

Preisrechner 
Mit Hilfe des Preisrechners können Sie die verschiedenen Angebote und die resultierenden 
monatlichen Kosten vergleichen und die Produkte bequem bestellen. 
regionalwerke.ch/preisrechner

Website der ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) 
Auf der Website des Bundes können Sie verschiedene Preisvergleiche durchführen. 
strompreis.elcom.admin.ch

Kundenportal 
Ihre persönlichen Energie-Daten auf einen Klick. 
werke.mellingen.ch/login
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Das EWM setzt vermehrt auf Digitalisierung. Gerade bei der Rechnungsstellung kann mit 
der Umstellung auf die elektronische Rechnung der Prozess deutlich verbessert und viel 
manueller Aufwand reduziert werden. Für die Rechnung benötigt das EWM jährlich rund 
30`000 Blatt Papier. Eine Umstellung senkt den Papierverbrauch und entlastet die Umwelt.

Wechseln Sie jetzt auf die papierlose Rechnung 

Mit dem Energiebezug ab 2025 erhebt das EWM für jede Papierrechnung einen 
Zuschlag von CHF 1.50 (exkl. MWST). 

Ihre Möglichkeiten für die elektronische Zustellung:

•	 Rechnung per eBill: Hinterlegen Sie das EWM als Rechnungssteller und  
erhalten Sie die Rechnungen direkt ins E-Banking.  

•	 Rechnung per E-Mail: Melden Sie uns die gewünschte E-Mail-Adresse 
und wir senden Ihnen die Rechnung als pdf-Datei zu.  

Wechseln Sie jetzt auf die elektronische Zustellung, um den 
Zuschlag zu vermeiden. Rabattabzüge für elektronsiche Versandart 
wiederkehrender Rechnungen entfallen ab Ende Jahr 2024.

Jetzt wechseln: 

regionalwerke.ch/
ewm-rechnung

Unser Kundendienst ist gerne 
für Sie da: 
info@regionalwerke.ch
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